
PS: Delegierte von Vereinen, die nicht Vereinsvorstände sind, werden gebeten, sich vor ihrer Stimmabgabe 
durch eine Vollmacht auszuweisen. 
 

Liebe Mitglieder, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Tagesordnung: 
 
TOP 1 Begrüßung und Feststellung der Tagesordnung 
 
TOP 2 Protokoll der letzten Mitgliederversammlung (2022)  
 
TOP 3 Jahresbericht für das Jahr 2022 
 
TOP 4 Kassenbericht, Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des   

Vorstands 
 
TOP 5 a) Vorstandswahlen * 
  b) Auflösung des Vereins 
   1. Eintritt in die Liquidation 
   2.Bestellung der Liquidatoren 
   3.Vorschläge zur Verwendung des Vereinsvermögens 
             
TOP 6 Verschiedenes 
    
 
Der Vorstand freut sich auf euer/ Ihr Kommen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
* Bitte die Hinweise auf der Rückseite beachten! 

Kulturverein Möhnesee e.V., Postfach 1326,   
59517 Möhnesee – Körbecke, Küerbiker Str.3 

 

Möhnesee, 15.02.2023 

Einladung zur 
 

Jahreshauptversammlung 2023 
 
am  08.03.2023 um 19.00 Uhr 
 
im Alten Fachwerkhaus Stockebrand 
Küerbiker Str.3 
 



PS: Delegierte von Vereinen, die nicht Vereinsvorstände sind, werden gebeten, sich vor ihrer Stimmabgabe 
durch eine Vollmacht auszuweisen. 
 

Hinweise zu TOP 5: 
Wie auch aus dem Protokoll der letzten Mitgliederversammlung vom 
25.04.2022 zu entnehmen ist, war kein Vorstandsmitglied bereit, sich für eine 
Amtszeit von drei Jahren zur Wahl zu stellen. Alle erklärten ihre Bereitschaft, 
die Arbeit für ein Jahr bis zur nächsten Mitgliederversammlung kommissarisch 
weiterzuführen. Dieses Jahr ist verstrichen und alle amtierenden Mitglieder des 
Vorstands stehen nicht für eine  Wiederwahl zur Verfügung. 
 
Falls es nicht zu der Wahl eines neuen Vorstandes mangels Kandidaten kommen 
sollte, wird der amtierende Vorstand die Auflösung des Vereins vorschlagen. 
Entsprechen wird die Versammlung mit TOP 5b  fortgesetzt. 
 
Auszüge aus der Satzung 
Zur Auflösung des Vereins: 
§9  „…Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher 
Mehrheit gefasst, jedoch mit ¾ der anwesenden Mitglieder die Beschlüsse … 
über die Auflösung des Vereins….“ 
Zur Verwendung des Vereinsvermögens: 
§ 11 „Das nach Auflösung des Vereins verbleibende Vermögen des Vereins 
wird einem gemeinnützigen Verein, der kulturelle oder karitative Zwecke 
verfolgt, ausgekehrt.“  
 
 


